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Antrag auf 50Plus KARAT

Name, Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ eMail

Versicherungsnehmer

VersicherungsnummerFrau NeuantragHerr Änderungsantrag zu

Wohnort

Geburtsdatum Telefon

(U-426)

Name, VornameZu versichernde Personen Geburtsdatum Beruf Bezugsberechtigt im Todesfallm/w

1

2

Versicherungsbeginn: _._.20_
00:00
Uhr

Versicherungsdauer: Die Versicherung ist ein Jahresvertrag. Er verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei 
Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers, der versicherten Person
(wenn nicht Antragsteller)

Unterschrift des Vermittlers

Unterschriften

Für den Vertrag gelten die auf der Rückseite unter „Vertragsgrundlagen“ aufgeführten Bedingungen, soweit die entsprechenden Leistungen hier bean-
tragt wurden. Sie erklären mit Ihrer Unterschrift, dass Ihnen rechtzeitig vor Antragstellung alle Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, dem Produktinformationsblatt und den Kundeninformationen nach der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen inklusive der 
Widerrufsbelehrung (VVG-InfoV) in Textform zur Verfügung gestellt wurden. Sie können innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins Ihre Vertragserklärung widerru-
fen. Über das Widerrufsrecht werden Sie im Versicherungsschein ausführlich informiert. Bewusst unwahre Angaben können den Versicherer gem. § 19 Versicherungsvertragsgesetz 
zum Vertragsrücktritt berechtigen. Bitte lesen Sie unbedingt die umseitigen „Kundeninformationen“ und die beigefügte „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Ge-
sundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung“. Sie sind wichtige Bestandteile des Vertrages, deren Geltung Sie mit der nachfolgenden Unterschrift ebenfalls bestätigen.

Vermittlernummer

Gesundheitsfragen Leiden Sie oder haben Sie in den letzten 5 Jahren an erheblichen* Krankheiten oder Gebrechen gelitten?

Besteht ein Grad der Behinderung (GdB) oder wurde einer beantragt? (Bitte Art und Behinderungsgrad in % angeben)

Liegt bereits eine Einstufung in eine Pflegestufe/einen Pflegegrad vor oder wurde eine beantragt?

nein ja, und zwar:Person 1 nein ja, und zwar:Person 2

nein ja, und zwar:Person 1 % nein ja, und zwar:Person 2 %

*�erheblich sind behandlungsbedürftige Krankheiten und Gebrechen (ausgeheilte Bagatellerkrankungen /-verletzungen, z. B. Erkältungskrankheiten sowie Verrenkungen/ Zerrungen 
müssen nicht angegeben werden)

Beitragsberechnung

(*alle Monatsbeiträge inkl. der z.Zt. gültigen gesetzlichen Versicherungssteuer)

TarifPerson 1 ohne Unfall-Rehabilitation1) ohne Unfall-Pflege-Schutzplan1) Monatsbeitrag*

TarifPerson 2 ohne Unfall-Rehabilitation1) ohne Unfall-Pflege-Schutzplan1) Monatsbeitrag*

Gesamt-Monatsbeitrag*

EUR

EUR

EUR
(1) Beitragsübersicht siehe Rückseite)

50Plus KARAT Aufnahmefähig sind Personen zwischen dem 50. und 80. Lebensjahr.

Tarif B

31,80 EUR

Tarif C

52,60 EUR

Tarif D

73,40 EUR

Unfall-Rente

Unfall-Rehabilitation

Unfall-Pflege-Schutzplan

Beitragsfrei mitversicherte 
Leistungen

Sofortrente für 12 Monate	 – ab 50 % Invalidität

Rente ab dem 2. Jahr		  – ab 50 % Invalidität

			   – ab 75 % Invalidität

			   – ab 90 % Invalidität

Kapitalleistung ab 50 % Invalidität

Kapitalleistung ab 90 % Invalidität

Sofortleistung bei Oberarmbruch/Oberschenkelhalsbruch
Kosmetische Operationen

Kurkostenbeihilfe

Betreuung und Pflege in Zusammenarbeit mit den Johannitern z.B.: häusliche Pflege durch Fachpersonal, Menüservice, Begleitung, 	

Besorgungen, Wäsche- und Reinigungsservice, Hausnotrufanlage

Unfall-Bestattungsvorsorge (Unfalltod)

Bergungskosten

Leistungskombinationen Tarif A

1.000,– EUR

1.000,– EUR

2.000,– EUR

3.000,– EUR

20.000,– EUR

40.000,– EUR

2.500,– EUR

10.000,– EUR

5.000,– EUR

15.000,– EUR

25.000,– EUR

1.500,– EUR

1.500,– EUR

3.000,– EUR

4.500,– EUR

30.000,– EUR

60.000,–EUR

3.000,– EUR

12.500,– EUR

6.000,– EUR

20.000,– EUR

50.000,– EUR

250,– EUR

250,– EUR

500,– EUR

750,– EUR

5.000,– EUR

10.000,– EUR

1.500,– EUR

5.000,– EUR

1.600,– EUR

5.000,– EUR

10.000,– EUR

Monatsbeitrag inkl. Versicherungssteuer für Personen bis zum 80. Lebensjahr 20,90 EUR

500,– EUR

500,– EUR

1.000,– EUR

1.500,– EUR

10.000,– EUR

20.000,– EUR

2.000,– EUR

7.500,– EUR

3.200,– EUR

10.000,– EUR

20.000,– EUR

Name, Vorname des Kontoinhabers Straße und Hausnummer

Ort, Datum und Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Würzburger Versicherungs-AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Würzburger Versicherungs-AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der SEPA-Basislastschrifteinzug wird mir spätestens 
einen Kalendertag im Voraus unter Angabe der Fälligkeitstermine angekündigt.
Zahlungsempfänger: Würzburger Versicherungs-AG	 Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000030954		  Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

IBAN Prüfzahl Bankleitzahl Kontonummer (rechtsbdg. u. ggf. mit Nullen auffüllen)

D� E

Name und Ort des Kreditinstituts BIC

PLZ und Ort

nein ja, und zwar Pflegestufe:� Pflegegrad:Person 1 nein ja, und zwar Pflegestufe:� Pflegegrad:Person 2
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Kundeninformationen
Tod durch Unfall ist innerhalb von 48 Stunden nach Kenntnis zu melden, 
alle weiteren Unfälle unverzüglich.

1.	Versicherer

Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG. Sämtliche Erklärungen, 
Mitteilungen und Anzeigen sowie die Erhebung von Ansprüchen auf Ver-
sicherungsleistungen sind an die Würzburger Versicherungs-AG unter 
folgender Anschrift zu richten: Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhof-
straße 11, 97070 Würzburg

2.	Vertragsgrundlagen

Maßgebend sind der Antrag, der Versicherungsschein sowie je nach De-
ckungsumfang

−− Allgemeine Unfall-Versicherungs-Bedingungen (AUB 2008)

−− Besondere Bedingungen für die Senioren-Unfallversicherung		
	 (BB Senioren Unfall 2008)

−− Besondere Bedingungen für Hilfsleistungen/Pflege 		
	 (BB H/P-Senioren 50+ 2008)

Die hier relevanten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Beson-
deren Bedingungen stehen für Sie im Internet unter www.wuerzburger.
com/bedingungen zu Ihrer Information oder zum Download zur Verfü-
gung. Sie können die Versicherungsbedingungen auch unter der angege-
benen Adresse des Versicherers in Papierform anfordern.

3.	Allgemeine Hinweise

Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrenumständen sowie 
arglistiges Verschweigen sonstiger Gefahrenumstände kann den Versi-
cherer berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen. Nebenabreden 
gelten nur, wenn sie von der Gesellschaft schriftlich bestätigt worden 
sind.

−− �Anzugeben sind Erkrankungen, Behinderungen, insbesondere  Autis-
mus, Alzheimer, AIDS, Alkohol-, Drogen- oder  Medikamentenmiss-
brauch, Bluterkrankheit, Blindheit, Depressionen, Demenz, Down Syn-
drom, diabetische Polyneuropathie, Epilepsie, Glasknochenkrankheit, 
geistige Behinderung, Knochenkrebs, Multiple Sklerose, Osteoporose, 
Paget-Krankheit, Parkinson, Schlaganfall, Spina bifida, Wirbelgleiten 
oder Zuckerkrankheit, sofern diese bei der zu versichernden Person 
vorliegen. 

−− �Über das 85. Lebensjahr hinaus kann die Versicherung in der Regel zu 
den vereinbarten Bedingungen und Beiträgen nicht fortgeführt wer-
den.

−− �Aufnahmefähig sind für die Unfallversicherung gemäß dem zugrunde 
liegenden Tarif Personen, die nicht älter als 80 Jahre sind.

4.	Einlösung/Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit Antragseingang, frühestens jedoch 
zum auf dem Antragsformular beantragten Zeitpunkt, wenn der Erstbei-
trag unverzüglich gezahlt wird.

5.	Versicherbarkeit

Nicht versicherbar mit diesem Tarif und trotz Beitragszahlung nicht ver-
sichert sind:

−− dauernd pflegebedürftige Personen.

Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtungen des täglichen Lebens 
überwiegend fremder Hilfe bedarf.

−− �Personen, deren Teilhabe am allgemeinen Leben dauerhaft ausge-
schlossen ist.

Für die Einordnung sind insbesondere der mentale Geisteszustand und 
die objektiven Lebensumstände der Person zu berücksichtigen.

Beachten Sie weiter die Einschränkungen in Ziff. 4 AUB 2008 und die Aus-
schlüsse beim Versicherungsschutz in Ziff. 5 AUB 2008.

Kein Versicherungsschutz wird u. a. geboten für: Taucher, Munitionssuch- 
und Räumtrupps (auch Minen u.ä.), Sprengpersonal, Artisten, Tierbändi-
ger, Kunstreiter, Berufsboxer, Berufs- und Vertragsfußballer sowie andere 
Berufs-, Vertrags- und Lizenzsportler, Rennfahrer und Rennreiter und ähn-
lich exponierte Berufe.

6.	Prämien

Die Prämienhöhe ist dem Antrag zu entnehmen.

7.	Zuständige Aufsichtsbehörde

Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 
Bonn.

8.	Hinweise zur Datenverarbeitung bei Beantragung des Versicherungs-
vertrages:

Die Würzburger Versicherungs-AG ist zum 01.03.2019 den „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct Datenschutz) beigetreten. 
Den Code of Conduct Datenschutz und weitere Einzelheiten zum Daten-
schutz finden Sie bei uns auf der Home page unter www.wuerzburger.
com/datenschutz.html.

Beitragsübersicht 50Plus Karat

Versicherungsumfang Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

monatliche Beiträge einschl. z.Zt. gültiger Versicherungssteuer

U-Rente + U-Rehabilitation +  
U-Pflege-Schutzplan

20,90 EUR  31,80 EUR  52,60 EUR 73,40 EUR  

U-Rente + U-Rehabilitation 
– ohne Unfall-Pflege-Schutzplan

12,90 EUR  23,80 EUR   44,60 EUR 65,40 EUR 

U-Rente + U-Pflege-Schutzplan 
– ohne Unfall-Rehabilitation

 20,28 EUR  30,57 EUR  50,15 EUR 69,71 EUR 

U-Rente 
– ohne Unfall-Rehabilitation 
– ohne Unfall-Pflege-Schutzplan

 12,28 EUR  22,57 EUR   42,15 EUR  61,71 EUR  

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg | Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 09 31 . 27 95-291



Als Versicherungsunternehmen benötigt die Würzburger Versiche-
rungs-AG Ihre Schweigepflichtentbindung, um Ihre Gesundheitsdaten 
oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z.B. 
die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z.B. 
Rückversicherer weiterleiten zu dürfen. 
Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für 
die Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendi-
gung Ihres Versicherungsvertrages in der Würzburger Versicherungs-AG 
unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des 
Vertrages in der Regel nicht möglich sein.
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten 
und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten bei der Weitergabe an 
Stellen außerhalb der Würzburger Versicherungs-AG. Die Erklärungen 
gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kin-
der, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und 
daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.
1.	� Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten 

Gesundheitsdaten durch die Würzburger Versicherungs-AG
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG die von mir in 
diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, 
speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begrün-
dung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages 
erforderlich ist.
2. 	� Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an Stellen außerhalb der 

Würzburger Versicherungs-AG
Die Würzburger Versicherungs-AG verpflichtet die nachfolgenden Stel-
len vertraglich auf die Einhaltung des Datenschutzes und der Datensi-
cherheit.
2.1 	�Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder 

Personen) 
Die Würzburger Versicherungs-AG führt bestimmte Aufgaben, wie 
zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die 
telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht 
selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesell-
schaft oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB 
geschützten Daten weitergegeben, benötigt die Würzburger Versiche-
rungs-AG Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erfor-
derlich für die anderen Stellen. Die Würzburger Versicherungs-AG führt 
eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von 
Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die Würzbur-
ger Versicherungs-AG erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe 
der übertragenen Aufgaben. Eine aktuelle Liste kann im Internet unter 
www.wuerzburger.com eingesehen oder bei dem Datenschutzbeauf-
tragen der Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 
Würzburger, email: datenschutzbeauftragter@wuerzburger.com an-
gefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und 
die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die 
Würzburger Versicherungs-AG Ihre Einwilligung.
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesund-
heitsdaten an die in der Liste genannten Stellen übermittelt und dass 
die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen 
Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Würzburger 
Versicherungs-AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die 
Mitarbeiter der Würzburger Versicherungs-AG und sonstiger Stellen im 
Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach  
§ 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 
2.2 	Datenweitergabe an Rückversicherungen 
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Würzburger 
Versicherungs-AG Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz 
oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rück-
versicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls 
Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild 
über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, 
dass die Würzburger Versicherungs-AG Ihren Versicherungsantrag oder 
Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder 
es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Würzbur-
ger Versicherungs-AG aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrens-
abläufen unterstützt. Haben Rückversicherungen die Absicherung des 
Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die Würzburger Ver-
sicherungs-AG das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt 
hat. Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und 
Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergege-
ben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an 
dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen 
und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an 
Rückversicherungen weitergegeben werden. Zu den oben genannten 
Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Da-
ten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rückversicherung nur 
zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ih-
rer Gesundheitsdaten an eine Rückversicherung werden Sie durch die 
Würzburger Versicherungs-AG unterrichtet.
Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an 
Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken 
verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Würz-
burger Versicherungs-AG tätigen Personen im Hinblick auf die Gesund-
heitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer 
Schweigepflicht. 
2.3 	Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 
Die Würzburger Versicherungs-AG gibt grundsätzlich keine Angaben zu 
Ihrer Gesundheit an selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in 
den folgenden Fällen dazu kommen, dass Daten, die Rückschlüsse auf 
Ihre Gesundheit zulassen oder gemäß § 203 StGB geschützte Informa-
tionen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gege-
ben werden. Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erfor-
derlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber 
erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z.B. Annahme 
mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag ange-
nommen werden kann. Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, 
erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. 
Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimm-
ter Risiken vereinbart wurden. Bei einem Wechsel des Sie betreuenden 
Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der 
Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende Risikozuschläge 
und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. 
Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf ei-
nen anderen Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten in-
formiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesund-
heitsdaten und sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten in den 
oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zustän-
digen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese 
dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden 
dürfen. 
3.	� Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der 

Vertrag nicht zustande kommt 
Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert die Würzbur-
ger Versicherungs-AG Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen 
Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz 
beantragen bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der 
Antragstellung.
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesund-
heitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt, für einen Zeitraum 
von drei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu 
den oben genannten Zwecken speichert und nutzt.
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Einwilligung in die Erhebung und  
Verwendung von Gesundheitsdaten und 
Schweigepflichtentbindungserklärung

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg 
Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 0931 . 27 95 291 
Sitz der Gesellschaft Würzburg, Amtsgericht Würzburg HRB 3500
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| Produktinformationsblatt

WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
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Produktinformationsblatt für die
Unfallversicherung 50Plus KARAT

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten 
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informa
tionen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt 
sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungs-
bedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen 
sorgfältig.

1.	 Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Unfallversicherung für die Altersgruppe ab 50 Jahren 
an. Grundlage sind die Allgemeinen Unfall-Versicherungs-Bedingungen (AUB 
2008), die Besonderen Bedingungen für die Senioren-Unfallversicherung (BB 
Senioren Unfall 2008), die Besonderen Bedingungen für Hilfsleistungen/
Pflege (BB H/P-Senioren 50+ 2008) sowie alle weiteren im Antrag genannten 
Bedingungen und Vereinbarungen, soweit sie für das gewählte Produkt 
anwendbar sind.

2. 	 Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Versichert sind Unfälle, die Ihnen und/oder einer anderen im Antrag genann
ten versicherten Person zustoßen. Soweit Sie nichts anderes mit uns verein
baren, gilt das grundsätzlich für den gesamten privaten und beruflichen 
Bereich (auch Sport- und Verkehrsunfälle), weltweit und rund um die Uhr, 
auch wenn Sie den Unfall selbst verschuldet haben.   

a) Was ist ein Unfall? 
Ein Unfall liegt etwa vor, wenn Sie und/oder eine andere im Antrag genann-
te versicherte Person sich verletzen, weil Sie stolpern, ausrutschen, stürzen 
oder ähnliches, oder von anderen verletzt werden. Keine Unfälle dagegen 
sind Krankheiten und Abnutzungserscheinungen (z. B. Rückenleiden durch 
ständiges Sitzen, Schlaganfälle, Herzinfarkte).

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 1 in den AUB 2008.

b) Was leisten wir? 
Das hängt in erster Linie davon ab, welche Leistungsarten Sie mit uns verein
bart haben.
Die Unfallversicherung ist überwiegend eine Summenversicherung, d. h. 
wir zahlen Geldleistungen. Heilbehandlungskosten übernehmen wir in aller 
Regel nicht. Sie sind Gegenstand der Krankenversicherung. 
Hier erläutern wir beispielhaft zwei besonders wichtige Leistungsarten, die 
Invaliditätsleistung und die Unfallrente: Wenn Sie durch einen Unfall dauer
hafte Beeinträchtigungen erleiden (z. B. durch Bewegungseinschränkungen, 
Lähmungen oder Amputationen), zahlen wir je nach Vereinbarung einen ein
maligen Betrag (Invaliditätsleistung) und/oder eine Rente (Unfallrente). Die 
Höhe der Invaliditätsleistung richtet sich nach der vereinbarten Versiche-
rungssumme und dem Grad der Beeinträchtigung. Die Unfallrente wird in 
schwereren Fällen gezahlt. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 2 in den AUB 2008. Ihrem Antrag 
können Sie weitere Einzelheiten (z. B. Versicherungssumme, Selbstbehalte) 
entnehmen.

Weiterhin können in einzelnen Unfallprodukten Hilfs- und Pflegeleistungen 
(z.B. in der Senioren-Unfallversicherung) versichert werden. Falls solche Leis
tungen vereinbart sind, übernehmen wir die Organisation und die Kosten der 
Hilfs- und Pflegeleistungen im Rahmen der vertraglich festgelegten Grenzen. 

c) Werden auf die Invaliditätsleistung Zahlungen angerechnet, die Sie von 
anderen wegen des Unfalls erhalten? 
Nein. Die Leistungen aus der Unfallversicherung erhalten Sie unabhängig 
von und zusätzlich zu anderweitigen Zahlungen, die Sie wegen des Unfalls 
erhalten, z. B. von der Krankenversicherung, einer gegnerischen Haftpflicht
versicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung oder einer weiteren pri-
vaten Unfallversicherung.  

3.	 Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was 
passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?

Die Höhe des Versicherungsbeitrages können Sie dem Antrag und dem Ver-
sicherungsschein entnehmen. Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren 
Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie 
uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für 
ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.  
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig 
zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt 
haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der 
verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist 
von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den Ziffern 10 und 11 
in den AUB 2008. 

4. 	 Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 
Nicht versichert sind insbesondere Unfälle durch Trunkenheit oder Drogen-
konsum, mit wenigen Ausnahmen Infektionskrankheiten, Lebensmittel- 
und andere Vergiftungen, Bandscheibenschäden und die aktive Teilnahme 
an Motorrennen. Darüber hinaus müssen Sie mit Leistungskürzungen rech-
nen, soweit die Unfallfolgen durch Krankheiten verstärkt worden sind. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige 
Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziffern 3 und 5 
in den AUB 2008.

5. 	 Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?	

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und voll
ständig beantworten. Anderenfalls können wir uns vorzeitig von dem Vertrag 
lösen, und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können 
wir auch die Versicherungsbeiträge anpassen. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 13 in den AUB 2008.

6. 	 Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und wel-
che Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Ihre Berufstätigkeit hat unmittelbaren Einfluss auf das Unfallrisiko, dem Sie 
ausgesetzt sind. Wir berücksichtigen sie daher auch bei der Bemessung des 
Versicherungsbeitrages und der Versicherungssummen. Einen Berufswechsel 
müssen Sie uns deshalb so bald wie möglich anzeigen, um uns eine Anpas-
sung des Vertrages zu ermöglichen. Anderenfalls können wir die Leistungen 
kürzen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 6.2 in den AUB 2008.

7. 	 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen  
können Verletzungen dieser Pflichten haben?	

Nach einem Unfall muss so schnell wie möglich ein Arzt aufgesucht und 
seinen Anordnungen gefolgt werden. Außerdem sind wir sofort zu informie-
ren. Todesfälle sind uns innerhalb von 48 Stunden zu melden. Wird diesen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen, kann dies zum vollständigen oder 
teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes führen. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 7 und 8 in den AUB 2008.

8.	 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den beantragten 
Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte Ziffer 3 dieses Blattes. 
Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen 
schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 
Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor 
Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes darauf folgenden 
Jahres zugehen muss. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10 in den AUB 2008.

9.	 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglich
keiten zum Ablauf des Vertrages können Sie oder wir den Vertrag auch vor
zeitig kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage 
auf eine Leistung erhoben haben. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10.3 in den AUB 2008.
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Kundeninformationen nach der Verordnung 
über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

Informationen zum Versicherungsunternehmen

1. �Identität, ladungsfähige Anschrift des Versicherers  
und zuständige Aufsichtsbehörde

Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG, 
eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts.
Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Deutschland
Telefon: +49 931 2795-0, Telefax: +49 931 2795-291, www.wuerzburger.com
Handelsregister: Sitz Würzburg, HR Würzburg B 3500
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vorsitzender), Pavel Berkovitch

Die Würzburger Versicherungs-AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,  
Tel. +49 (0) 228 4108-0, Internet: www.bafin.de
Sollten Sie mit einer Entscheidung oder Verhaltensweise unsererseits nicht ein-
verstanden sein und hat auch eine Beschwerde an unseren Vorstand keine 
Abhilfe geschaffen, können Sie sich über eine Petition an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Die Möglichkeit, Ihre Beschwerde auf dem 
Rechtsweg geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Würzburger Versicherungs-AG ist der Betrieb der 
Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private Haushalte.

3. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds o. ä.
Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o. ä.

Informationen zur angebotenen Leistung
4. Wesentliche Merkmale der Vertragsbestimmungen
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein 
und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besondere Bedingungen und Zusatzbe-
dingungen zu den entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen getrof-
fene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den 
Geltungsbereich der Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, 
Versicherungsschein und eventueller Nachträge. 

5. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versiche-
rungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Leistungspflicht dem 
Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschädi-
gung erfolgt danach binnen zwei Wochen. 

6. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag)
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen ge-
wählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet 
auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge. 
Einzelheiten zum Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Pro-
duktinformationsblatt.

7. Zusätzlich anfallende Kosten
Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahnge-
bühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines 
SEPA-Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag. Wenn Sie 
uns anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres Telekom-
munikations- oder Mobilfunkanbieters.

8. Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des Wider-
rufrechts sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren 
Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.
Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie 
(Erstprämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns. Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten haben.

9. Gültigkeitsdauer von Angeboten
Den zur Verfügung gestellten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beiträ-
ge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Kundeninformati-
onen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.

Informationen zum Versicherungsvertrag
10. Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklä-
rungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder falls der Vertrag im 
Wege des Fernabsatzgesetzes (per Telefon, per Internet) zustande kommt, Ihre 
diesbezügliche Vertragserklärung; unsere Willenserklärung ist der Versicherungs-
schein. Sie sind 14 Tage an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist). Der Vertrag 
kommt mit Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande.

Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG
11. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 
haben. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§312i Absatz 1 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß 
§ 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: 
WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 
0931/2795-290.
Einen Widerruf per E-Mail richten Sie bitte an folgende Adresse:
widerruf@wuerzburger.com
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten 
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um 
einen Betrag in Höhe der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden 
hat, multipliziert mit 1/30 des Monatsbeitrages. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.� Ende der Widerrufsbelehrung. 

12. Vertragslaufzeit
Die Laufzeit des Vertrages ist dem Versicherungsschein zu entnehmen. Der Ver-
sicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder 
uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsvertrages 
die Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, 
dass der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer mit Ablauf des 
letzten Tages der Vertragszeit endet.
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13. Beendigung des Vertrages
Der beantragte Versicherungsschutz kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. 
auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. 
Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir nachstehend auf:
Kündigung nach Schaden
Nach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die Möglichkeit den vom 
Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zu kündigen. Sie können nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 
Kündigung nach Risikowegfall
Fällt das versicherte Risiko nach dem Beginn der Versicherung weg, erlischt Ihr 
Versicherungsschutz, jedoch frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis 
vom Wegfall des Risikos erlangt haben.
Bitte beachten Sie für die oben genannten Punkte, dass eine etwaige Kündi-
gung grundsätzlich in Schriftform gegenüber der Würzburger Versicherungs-AG,  
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931. 2795-291; 
E-Mail:info@wuerzburger.com zu erfolgen hat. 
Kündigung durch uns
Auch wir können unter bestimmten Voraussetzungen den Versicherungsvertrag 
kündigen. Bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten, nach Risikoerhö-
hung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften, bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung einer Folgeprämie, bei Verletzung einer Obliegenheit, nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles oder bei Gefahrerhöhung können wir den Vertrag kündigen. 

14. Anwendbares Recht
Der betreffende Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller 
Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, 
deutschem Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

15. Sprache
Für die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen sowie für die während 
der Laufzeit dieses Vertrages zu führende vertragliche Kommunikation gilt die 
deutsche Sprache.

16. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Würzburger Versicherungs-AG ist Mitglied des Versicherungsombudsmann 
e.V. und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. Sie können deshalb 
das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, 
wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind. Die Möglichkeit, 
den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

Anschriften:
Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail:  
info@versicherungsombudsmann.de, Web: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22,
10052 Berlin, Web: www.pkv-ombudsmann.de

Online-Streitbeilegung 
Von der EU-Kommission wurde eine Plattform eingerichtet, über die Sie die Mög-
lichkeit zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung haben. Sie erreichen die Platt-
form über folgenden Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm


